
Betrug gemäß § 159 StGB setzt der Tatbestand des 
Vertrauensmißbrauchs (§ 165 StGB) voraus, daß der 
persönliche Vorteil (nicht gleichzusetzen mit Vermö
gensvorteil) e r h e b l i c h  ist. Das wird bei den in 
der Rechtsprechung bedeutsam werdenden manipulier
ten Zuführungen zum Betriebsprämienfonds grund
sätzlich der Fall sein.
Bei dem Tatbestandsmerkmal „erhebliche persönliche 
Vorteile für sich oder andere“ gemäß § 165 StGB wird 
weder der Begriff „rechtswidrig“ wie in § 159 StGB 
noch „ungerechtfertigt“ wie in § 171 Ziff. 3 StGB aus
drücklich verwendet. Hier zeigt sich eine Spezifik der 
Wirtschaftsstraftaten. Mit § 171 Ziff. 3 StGB soll ver
hindert werden, daß sich Betriebe oder Dienstbereiche 
ungerechtfertigt zum Nachteil der Volkswirtschaft er
hebliche Vorteile verschaffen. Derartige Manipulationen 
führen, wenn es zur Verteilung der ungerechtfertigt 
dem Betrieb zugeflossenen Mittel gekommen ist, je 
nach Höhe der zur Auszahlung gelangten Geldmittel 
zu einer Erhöhung der Kaufkraft, ohne daß der Be
trieb seinen im Volkswirtschaftsplan vorgesehenen 
Anteil an der Schaffung des ökonomischen Äquivalents 
erbracht hat. Bei dem persönlichen Vorteil, den ein
zelne durch Vertrauensmißbrauch sich oder anderen 
verschaffen, ergibt sich das Ungerechtfertigte von 
vornherein bereits aus dem Mißbrauch der Verfügungs
und Entscheidungsbefugnis.
Bei der Anwendung des § 159 StGB ist zu prüfen, bei 
welchem Rechtsträger die Schädigung des sozialisti
schen Eigentums eingetreten ist bzw. eingetreten wäre 
und wer durch die Täuschung zu einer das sozialistische 
Eigentum schädigenden Vermögensverfügung veranlaßt 
wurde. Handelt es sich um ungerechtfertigte Zufünrun- 
gen zum Betriebsprämienfonds, so ist zu untersuchen, 
wer die Übertragung der finanziellen Mittel anweist 
und aus welchen Beständen diese Übertragung erfolgt. 
Aus der gesamten Problematik der Konkurrenzverhält
nisse bei Wirtschafts- und Eigentumsdelikten wird er
sichtlich, daß eine sorgfältige und allseitige Aufklärung

und Feststellung aller Umstände im Interesse einer 
richtigen Differenzierung und wirksamen Bekämpfung 
dieser Delikte erforderlich ist. /6/ Dies ist insbesondere 
auch für eine dem Schutz der sozialistischen Gesell
schaft dienende und der sozialistischen Gerechtigkeit 
entsprechende Strafzumessung erforderlich. Bereits ein 
Vergleich der Strafrahmen des § 171 StGB einerseits 
und der §§ 159, 162, 165 StGB andererseits macht das 
deutlich.
Der Grad der Gesellschaftswidrigkeit bzw. Gesell
schaftsgefährlichkeit erhöht sich erheblich, wenn durch 
die Falschmeldung tateinheitlich eine schwere Schädi
gung des sozialistischen Eigentums verursacht wurde. 
Das muß bei der Beurteilung der gesamten Tatschwere, 
einschließlich des Grades der Schuld des Täters, be
rücksichtigt werden und Grundlage für die Strafzu
messung sein.
Unklar ist in der Praxis mitunter noch, ob der Täter für 
den gesamten Betrag, der z. B. aus dem Betriebs
prämienfonds ungerechtfertigt verwendet wurde, oder 
nur für den ihm zugeflossenen Anteil strafrechtlich ver
antwortlich ist. Wenn z. B. ein LPG-Vorsitzender durch 
Falschmeldung eine ungerechtfertigte Zuführung aus 
staatlichen Mitteln in Höhe von 40 000 M erzielt und 
diese in voller Höhe für die Jahresendauszahlung an 
die Mitglieder verwendet, selbst davon aber nur 900 M 
erhält, so ist er für die gesamte Höhe von 40 000 M 
strafrechtlich verantwortlich. Bei der Strafzumessung 
wird jedoch als eines der Motive der Tat zu berück
sichtigen sein, in welchem Umfang der Täter sich per
sönlich bereichert hat.
Nicht zuletzt hat die Anwendung der richtigen Straf
tatbestände auch Bedeutung für im Strafverfahren 
geltend gemachte Schadenersatzansprüche gegen die 
Täter in bezug auf die dem sozialistischen Eigentum 
zugefügten Schäden.

.'6/ Vgl. Buch holz / Seidel, „Aufgaben des sozialistischen Straf
rechts bei der Bekämpfung von Straftaten im Bereich der 
Volkswirtschaft“, NJ 1971 S. 731 ff.
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Verbindliche Weisungen und Selbstentscheidung 
der Rechtsmittel- und Kassationsgerichte
Das in NJ 1972 S. 489 veröffentlichte Urteil des Präsi
diums des Bezirksgerichts Suhl vom 2. Mai 1972 — Kass. 
S 9/72 — enthält zwei verbindliche Weisungen:
1. „Mit einer erneuten Entscheidung hat das Kreisge
richt auf die Einweisung der Angeklagten in ein Ju
gendhaus nach § 75 StGB zu erkennen.“
2. „Das Kreisgericht hat darüber hinaus gemäß § 249 
Abs. 1 StGB erneut die staatliche Kontroll- und Er
ziehungsaufsicht anzuordnen.“
Das Urteil des Kreisgerichts wurde im Strafausspruch 
aufgehoben und die Sache „insoweit zur erneuten Ver
handlung und Entscheidung“ zurückverwiesen (§§ 321 
Abs. 1, 322 Abs. 2 StPO). Mit der zugunsten der Ange
klagten beantragten Kassation hatte der Staatsanwalt 
des Bezirks fehlerhaften Strafausspruch und damit Ver
letzung des Gesetzes gerügt, weil das Kreisgericht 
entgegen dem Gesetz auf Arbeitserziehung erkannt 
hatte, obwohl die Angeklagte zur Tatzeit noch jugend
lich war.
Die vom Kreisgericht getroffenen Sachverhaltsfeststel
lungen hat das Bezirksgericht aufrechterhalten. Die 
Verbindlichkeit der beiden Weisungen des Bezirks

gerichts führt dazu, daß dem Kreisgericht keine Mög
lichkeit für eine selbständige, eigenverantwortliche 
Entscheidung bleibt. Die erneute Hauptverhandlung 
vor dem Kreisgericht wird zur Farce, weil die Ent
scheidung schon vorher feststeht, und die Mitwirkung 
von Schöffen erscheint dann überflüssig. Das wirft die 
Frage auf, warum das Bezirksgericht nicht selbst ent
schieden hat.
Nach § 322 Abs. 1 Ziff. 4 StPO kann das Kassations
gericht in der Sache selbst entscheiden, wenn eine ge
ringere Strafe ausgesprochen werden soll. Diese Vor
aussetzung ist aber m. E. in der dem Urteil des Be
zirksgerichts Suhl zugrunde liegenden Sache erfüllt, 
denn die Einweisung in ein Jugendhaus ist — wenn 
man vom Charakter dieser Maßnahme ausgeht — ge
genüber der nur bei Erwachsenen anwendbaren Ar
beitserziehung die mildere Maßnahme der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit./l/
Bereits im StPO-Lehrkommentar wird darauf hinge-

/l/ Vgl. OG, Urteil vom 17. August 1971 - 3 Zst 18/71 - (NJ 
1971 S. 683), sowie Schröder, „Zum Verhältnis von Einweisung 
in ein Jugendhaus und Freiheitsstrafe gegenüber Jugend
lichen“, NJ 1970 S. 424.
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